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Einleitung 9

Einleitung

Jeder Mensch, der den Begriff Cannabis hört, verbindet damit eine Ein-
stellung, vielleicht auch eine Erfahrung. Die einen haben Cannabis 
schon immer für harmlos gehalten, die anderen für eine Einstiegsdroge, 
die den Menschen zerstört. Die einen denken an das Woodstock-Festi-
val 1969, an die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Die anderen haben 
Kinder vor Augen, die morgens schon bekifft vor der Schule stehen und 
nicht mehr am normalen Leben teilnehmen können.

Mit der Vorstellung des Koalitionsvertrags von SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen und FDP am 24.11.2021 haben die Diskussionen um Cannabis 
nun eine neue Dimension erreicht. Geplant ist die kontrollierte Abgabe 
von Cannabis zu Genusszwecken an Erwachsene. Neben Alkohol und 
Nikotin soll auch Cannabis als potenziell sucht-auslösende Substanz 
den Bürgerinnen und Bürgern zum eigenverantwortlichen Konsum 
überlassen werden. 

Doch Cannabis hat noch eine ganz andere, eine medizinische Bedeu-
tung. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, 
kündigte 2015 an, noch im selben Jahr ein Gesetz zu Cannabis durch 
den Bundestag zu bringen. Ihr Ziel sei, »dass in Zukunft mehr Men-
schen als bisher Cannabis als Medizin bekommen können«.1 »Wir wol-
len, dass schwer kranke Menschen, denen durch Medizinalhanf gehol-
fen werden kann, gut versorgt werden«, pflichtete ihr am 3.2.2015 Ge-
sundheitsminister Hermann Gröhe bei.2 Die Kanzlerin hatte schon 
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zuvor eine Ausweitung und Verbesserung der bereits bestehenden Mög-
lichkeiten des Einsatzes von Cannabis als Medizin in Aussicht gestellt.3

Am 23.3.2015 befasste sich der Petitionsausschuss des Deutschen 
Bundestages mit dem Thema Cannabis als Medizin.4 Minister Gröhe 
erneuerte seine Aussage, den Zugang zu Cannabis als Medizin verbes-
sern zu wollen. Wenig später kündigte die Drogenbeauftragte der Bun-
desregierung erneut »Cannabis auf Rezept« an. Patienten, die Cannabis 
erhalten, sollen in einer Studie begleitet werden, um zu prüfen, ob die 
Substanz wirklich hilft.5 Es sollte noch bis Januar 2016 dauern, bis der 
Referentenentwurf für ein Gesetz zur besseren Versorgung mit Canna-
bis-Arzneimitteln vorgelegt wurde.6 Und ein weiteres Jahr, bis der Bun-
destag am 19.1.2017 das Gesetz beschloss, das Ärzten die Verschreibung 
von Cannabis ermöglicht, die Erstattung der Kosten für die Therapie 
regelt und zudem den Anbau von Cannabis zu medizinischen Zwecken 
in Deutschland in Aussicht stellt.7 Dieses Gesetz ist nun mehr als fünf 
Jahre alt. Cannabisarzneimittel wurden inzwischen bei einigen zehn-
tausend Patienten angewendet. Ein Beleg von Wirksamkeit und Sicher-
heit steht weiterhin aus.

Diese Entwicklung hatte eine Vorgeschichte, die im Jahr 2005 Fahrt 
aufnahm, als das Bundesverwaltungsgericht grundsätzlich den Weg für 
Cannabis als Medizin ebnete. Die Diskussion um Cannabis als Genuss-
mittel schwamm auf dieser Welle mit. Im November 2013 hatten sich 122 
Strafrechtsprofessoren mit einer Resolution an den Deutschen Bundestag 
gewandt, in der sie die Einrichtung einer Enquete-Kommission forder-
ten, die sich mit den Folgen der Kriminalisierung bestimmter Drogen be-
fassen soll.8 Die Professoren forderten die Überprüfung und Änderung 
des Betäubungsmittelstrafrechts. Die Drogen-Verbotspolitik sei geschei-
tert. Sie schade den Drogenkonsumenten und der Gesellschaft.

Im Görlitzer Park in Berlin, einem der bekanntesten Cannabis- 
Verkaufsplätze, entgleiste Ende 2014 die Situation.9 Es kam zu Gewalt, 
Razzien mit Festnahmen. Ohne Effekt. Der Verkauf von Drogen ging 
weiter. Schon ein Jahr zuvor war das zuständige Bezirksamt Friedrichs-
hain-Kreuzberg nach einem Beschluss der Bezirksverordnetenver-
sammlung damit beauftragt worden, »gemeinsam mit Experten/innen, 
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Beratungsstellen und Anwohner/innen, die nötigen Schritte einzulei-
ten, um durch eine kontrollierte Abgabe von Cannabisprodukten in li-
zensierten Abgabestelle(n) am Görlitzer Park, den negativen Auswir-
kungen der Prohibition und des dadurch entstehenden Schwarzmarktes 
entgegen zu treten«.10

Am 4.3.2015 brachte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen den Ent-
wurf eines Cannabiskontrollgesetzes in den Bundestag ein, das den Zu-
gang zu Cannabis als Genussmittel für Erwachsene ermöglichen soll.11 
Nur wenige Monate zuvor hatte sich Grünen-Chef Cem Özdemir wer-
bewirksam mit einer Hanfpflanze auf dem Balkon filmen lassen.

Mit der Aufhebung des Verbots von Drogen will man das Drogen-
problem lösen. Am 26.6.2015 unterschrieb die Bezirksbürgermeisterin 
von Friedrichshain-Kreuzberg, Monika Herrmann, einen Antrag auf 
Erteilung einer Erlaubnis zur Durchführung des regulierten Verkaufs 
von Cannabis in ihrem Bezirk und schickte ihn an das zuständige Bun-
desinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).12 Die Bür-
ger der beiden Stadtteile sollen Cannabis frei kaufen können. Aus-
schließlich die Bürger dieser Stadtteile. Und ausschließlich Erwachsene. 
Ungeklärt blieb, wie man damit den Drogenkonsum einer ganzen Stadt 
regulieren will und vor allem: wie man Jugendliche vor dem Konsum 
schützen kann. Der Antrag wurde vom BfArM abgelehnt. Auch ein Wi-
derspruch gegen diese Entscheidung blieb erfolglos.13 

Mit dem Koalitionsvertrag aus 2021 ist nun wieder Bewegung in die 
Diskussion um Cannabis als Genussmittel gekommen. Dabei ist viel 
Emotion im Spiel. Und viel Unkenntnis über die Wirkung der Pflan-
zeninhaltsstoffe. Das Thema eignet sich für Schlagzeilen, es weckt Hoff-
nungen, Ängste und Abwehr und wird als Ideologiethema instrumenta-
lisiert. Die Sachdiskussion wird dadurch schwierig.

Dieses Buch soll über die sachlichen Hintergründe informieren. Es 
benennt die Fakten zum Thema und will dazu beitragen, diesen Fakten 
ein größeres Gewicht in der öffentlichen Diskussion zu verschaffen. 
Das Thema ist viel zu wichtig, um die Meinungsbildung einigen weni-
gen Protagonisten zu überlassen. Notwendig ist vielmehr eine breite öf-
fentliche Debatte über den richtigen Umgang mit Cannabis.
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Aktuelle Diskussion um Cannabis

Es sind zwei Themen, die heute zu Cannabis diskutiert werden müs-
sen – beide sind strikt voneinander zu trennen. Einerseits geht es um 
den Einsatz von Cannabis als Medizin, andererseits um Cannabis als 
Droge oder Genussmittel. Die eine Diskussion betrifft Patienten mit 
schweren chronischen Erkrankungen. Patienten, die seit Jahren starke 
Schmerzen haben, unter Multipler Sklerose leiden oder denen aufgrund 
einer Chemotherapie ständig übel ist. Patienten, denen übliche Arznei-
mittel nicht mehr helfen. Denen mit Cannabis vielleicht geholfen wer-
den kann.

Die andere Diskussion wird von Menschen getragen und betrieben, 
die in Cannabis ein Genussmittel sehen, das für alle Erwachsenen ver-
fügbar sein sollte. Sie treffen dabei auf Gegner einer Cannabis-Legali-
sierung, die Cannabis für eine gefährliche Droge halten und das be-
stehende Verbot verteidigen wollen. In diese Diskussion haben sich in 
den letzten Jahren auch zunehmend Politiker aller Parteien auf kom-
munaler, Landes- sowie Bundesebene eingebracht.

Die neue Bundesregierung hat mit dem Koalitionsvertrag aus De-
zember 2021 die nächsten Schritte vorgegeben. Cannabis soll als Ge-
nussmittel für Erwachsene verfügbar gemacht werden. Aus diesem 
wegweisenden Beschluss ergeben sich zahlreiche Fragen, die zum Teil 
einer gesellschaftlichen Diskussion bedürfen. Wie soll eine kontrollier-
te Abgabe von Cannabis erfolgen? Wie steht Deutschland in Zukunft 



Aktuelle Diskussion um Cannabis 13

zu den internationalen Übereinkommen, die Cannabis als Droge ein-
stufen? Wie kann ein effektiver Jugendschutz gelingen? Und zualler-
erst: Welche gesundheitlichen Risiken bestehen, wenn eine weitere le-
gale Droge -neben Alkohol und Tabak- als Genussmittel verfügbar 
wird? 

Die Vorgeschichte zur heutigen Diskussion
Die Drogenpolitik in Deutschland setzt seit Jahrzehnten auf Verbote, 
doch der Erfolg dieser Politik ist fraglich. Der Gebrauch von Drogen 
weitet sich aus, der Handel mit Drogen ebenfalls. Zählte das Bundeskri-
minalamt (BKA) 1968 nicht einmal 2000 Rauschgiftdelikte14, waren es 
2019 mehr als 360 000, Tendenz weiter steigend.15

Cannabis ist die weltweit am häufigsten konsumierte Droge. Allein 
in Deutschland konsumierten 2018 etwa 7 % der Bevölkerung mindes-
tens einmal Cannabis. In Frankreich, Italien und Spanien beispielswei-
se liegen die Werte über 10 %. 16 Weltweit wurden 2019 mehr als 5000 
Tonnen illegales Cannabis beschlagnahmt. Obwohl der Gebrauch von 
Cannabis ab Mitte der 1960er Jahre über 60 Jahre immer weiter anstieg, 
schaffte es das Thema nur selten auf die politische Tagesordnung. Und 
wenn, dann wurde es von den jeweils Regierenden schnell ad acta gelegt 
oder zumindest bis 2021 nicht vorangetrieben. Und das betraf alle Re-
gierungen, unabhängig davon ob CDU/CSU, SPD, FDP oder Bündnis 
90/Die Grünen daran beteiligt waren.

Als die Partei Die Grünen 1983 erstmals in den Bundestag einzog, 
nutzte sie die Möglichkeiten einer Oppositionspartei, das Thema Can-
nabis aufzurufen. Mit einer so genannten Kleinen Anfrage forderte sie 
die Bundesregierung 1984 auf, zur aktuellen Drogenpolitik und zu den 
wissenschaftlichen Erkenntnissen um Cannabis Stellung zu nehmen.17

Antworten gab die Bundesregierung damals, mit Verweis auf fehlen-
de Daten, so gut wie keine.18 Lapidar wurde auf bestehende internatio-
nale Verträge verwiesen, die Cannabis als Droge einstufen und die 
durch Deutschland einzuhalten seien. Dieses Spiel der fordernden Fra-
gen und der ausweichenden Antworten zog sich über Jahre hin; in die 
breite Öffentlichkeit gelangte der politische Schlagabtausch nicht. Und 
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das Thema Cannabis als Medizin spielte in der politischen Diskussion 
über lange Zeit überhaupt keine Rolle.

Das ist heute anders. Die Erkenntnis, dass Cannabis als Medizin ein-
gesetzt werden kann, hat die aktuelle Diskussion überhaupt erst ausge-
löst. Doch es war nicht die Wissenschaft, die den Stein ins Rollen brach-
te, es war auch nicht eine neue politische Diskussion. Es war eine Ent-
scheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) aus dem Jahr 
2005.19

Der Fall: Ein damals 56-jähriger Rechtsanwalt hatte gegen die Bun-
desrepublik Deutschland geklagt, weil das BfArM ihm den Erwerb von 
Cannabis nicht erlauben wollte. Der Anwalt litt an Multipler Sklerose, 
die Erkrankung führte zu schmerzhaften Muskelspasmen. Er hatte alle 
verfügbaren Medikamente, die dagegen angewendet werden können, 
ausprobiert. Nichts hatte geholfen. Die Anwendung von Cannabis führ-
te zu einer Entspannung der Muskulatur, die Schmerzen ließen nach. 
Wissenschaftliche Untersuchungen zur Wirksamkeit von Cannabis bei 
schmerzhafter Spastik aufgrund einer Multiplen Sklerose lagen zu die-
ser Zeit bereits vor.

Das BVerwG verpflichtete das BfArM, über den Antrag erneut zu 
entscheiden. Mit der Urteilsbegründung machte das Gericht die Erwar-
tung an die Bearbeitung des Antrags sehr deutlich. Wenn andere Arz-
neimittel nicht helfen und Cannabis zu einer Besserung der Gesundheit 
führen könnte, dann muss Cannabis für Patienten verfügbar gemacht 
werden. Und zwar für jeden einzelnen Patienten, denn die Gesundheit 
eines jeden einzelnen Patienten stellt ein grundlegendes Interesse unse-
rer Gesellschaft dar.

Dabei bezog sich das BVerwG u. a. auf eine Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts20 und auf das Grundgesetz. Das Bundesver-
fassungsgericht hatte in seiner Entscheidung aus dem Jahr 2000 fest-
gestellt, dass auch die medizinische Versorgung eines Einzelnen mit 
Betäubungsmitteln im öffentlichen Interesse liege. Dies ergebe sich 
aus dem Zweck des Betäubungsmittelgesetzes, nämlich die medizini-
sche Versorgung der Bevölkerung mit Betäubungsmitteln sicherzu-
stellen.
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Das Grundgesetz wiederum sichert jedem das Recht auf Leben und 
körperliche Unversehrtheit zu.21

Nach Auffassung des BVerwG spielte es bei dieser Entscheidung kei-
ne Rolle, ob ein Arzt die Therapie mit Cannabis anordnen könne oder 
nicht. Wenn der mögliche Nutzen die Risiken des Missbrauchs über-
steige, müsse die Selbstanwendung von Cannabis erlaubt werden.

Rechtlich sicher zutreffend, aus ärztlicher Sicht aber schwer zu ver-
stehen. Das hoch entwickelte medizinische System in Deutschland legt 
die Entscheidung über die Durchführung einer Therapie bei schwer-
wiegenden Erkrankungen in die Hände der Ärzte. Sie haben gemein-
sam mit den Patienten zu vereinbaren, welche Therapie durchgeführt 
wird. Die Ärzte tragen dabei hohe Verantwortung.

Eine Selbstanwendung von Arzneimitteln sieht der Gesetzgeber auch 
vor, jedoch nur bei Erkrankungen, die für Laien leicht zu erkennen und 
einfach zu behandeln sind, wie z. B. Erkältungskrankheiten und gele-
gentliche Kopfschmerzen. Für schwere Erkrankungen, wie die Multiple 
Sklerose, Krebs erkrankungen und schwere chronische Schmerzen, ist 
die Selbsttherapie nicht vorgesehen.

Nach dem Urteil des BVerwG müsste der Patient sich nun selbst the-
rapieren. Das Gericht ging mit seinem Urteil sogar noch einige Schritte 
weiter: Die Erteilung der Erlaubnis zur Anwendung von Cannabis dürfe 
nur dann ausgeschlossen werden, »wenn ein therapeutischer Nutzen 
keinesfalls eintreten kann«. Diesen Fall kann es nicht geben; niemand 
ist in der Lage zu beweisen, dass ein Nutzen keinesfalls eintreten kann. 
Allein die Hoffnung auf Wirksamkeit von Cannabis war demnach 
Grund genug für das Gericht, Cannabis verfügbar zu machen. Aller-
dings – und das sei noch einmal ausdrücklich betont – nur in den Fäl-
len, in denen die herkömmlichen Therapieverfahren nicht geholfen ha-
ben und somit eine ausweglose Situation entstanden ist.

Darüber hinaus eröffnete das Gericht grundsätzlich die Möglichkeit 
zum Anbau von Cannabis. Nämlich für die Fälle, in denen Cannabis 
anders nicht verfügbar war.

Was bedeutete dieses Urteil nun für die Praxis? Patienten mit schwe-
ren Erkrankungen, die anders nicht behandelt werden konnten, durften 


